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Programm 
bcr tmibuiirtl)fd)nfilid)cn Ausstellung 

in Dorpat 1894.

1. Allgemeine Regeln.

§ 1. Die Ausstellung findet statt am 27., 28. und 
29. August und ist dein Publikum von 10 Uhr Morgens 
bis 7 Uhr Abends geöffnet.

§ 2. Anmeldnngen werden bis zum 10. August 
vom Ausstelluugs-Comité unter der Adresfe des Herrn 
Secretairen I. von Müül'cudaül., Sternstraße 6 vis à vis 
Hotel de Russie, entgegengeumnmen.

§ 3. Auf dem Anmeldeformular ist auzugeben, 
ob die Gegenstäude der Expertise unterworfen werden sollen 
und in welcher Abtheilung oder Classe (vide Prämiirungs- 
regeln) sie concuniren- Zu spät angemeldete oder eiuge- 
lieferte Gegenstände sino^chàder Prämiirung ausgeschlossen. 
Bereits auf einer Dvrpater^Ausstellung prämiirte Objecte 
können nur auf eine höhere Prämie in Concurrenz treten 
und ist daher eine früher erhaltene Prämie bei der An­
meldung zu erwähnen.

§ 4. Jeder Aussteller hat ein Standgeld nach 
folgenden Sätzen zu entrichten.

a. für ein Pferd............................1 Rbl.
b. „ „ Stück Großvieh . . — „ 75 Kop.
c. j, einen Latirraum ... 1 „ — „
d. „ „ □ Fuß Tischflüche

iii den Ausstellungsgebäuden — „ 10 „
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c. für einen О Fuß Bodenfläche
in den Ausstellungsgebäuden — „ 5 „

f. für ein □ Fuß in der offe­
nen Halle............................... — „ 4 „

g. für ein □ Fuß int Freien . — „ 2 „

A u merk n n g 1. Für Dreschgarnituren wird kein 
Standgeld erhoben.

A n merk u n g 2. Anssteller die officiel! zur Be­
schickung der Ausstellung aufgefordert werden, zahlen kein 
Standgeld.

§ 6. Die Einlieferung der Gegenstände hat 
am 25. und 26. August bis 6 Ayr Abends bei gleich­
zeitiger Entrichtung des Standgeldes zn erfolgen, und er­
halten die Aussteller eine Empfangsbescheinigung. Die 
Ausreichung der Ausstellungsvbjecte nach Schlus; der 
Ausstellnng erfolgt nur gegen Vorweisung und Rückgabe 
der Empfangsbescheinigung.

§ 6. Bei der Einlieferung ist das Duplicat 
des Anmeldeformulars vorzu weisen zum Empfang von 
Nummer und Stand.

A n m erku и g. Einjährige und ältere Stiere müssen 
iinbedingl 9l'afenringe und auch sonstige Vorrichtungen 
haben, die das eventuelle Vorführen erleichtern.

Bei Pferden des Reitschlages ist ein Borreiten sehr 
e r w ü n s ch t und das Mitbringen von Sattelzeug u. s. 
w., wie Beschaffung des Reiters der Vorsorge des Aus­
stellers auempfohleu.

§ 7. Das Comité resp. die vom Verein gewählte 
E m p f a n g s - E v m m i s s i o n ist berechtigt Gegenstände 
und Thierc, die für die Ausstellung nicht geeignet erscheinen, 
iuappellabel zurückznweisen.



§ b. Für Wart II II g, Pfle g c Illid B c n II f' 
sichtiguil g der ausgestellten Gegenstände und Tyiere hat 
der Aussteller Sarge zu tragen, und ist die Anzahl des 
von ihm anzustellenden Personals mit dem (Somite zu 
vereinbaren. Das Wartungspersonal hat den Anord­
nungen des Comités unbedingt Folge zu leisteu und erhält 
gratis auf den Namen lautende Karten, die in sichtbarer 
Weise getragen werden müssen.

Wer die Karte verliert oder andern Personen znr 
Benutzung übergicbt, ist verpflichtet eine neue zu kaufen. 
Aussteller von Hausiiidustriegegenständeu erhalten keine 
Freikarten.

§ 9. Für Beschädigung der Ausstellungs­
gegenstände oder sonstige Verluste ist das Comité nicht 
verantwortlich.

§ io. Die Ausstellungsgegenstände können ans 
Wunsch für Rechnung der Exponenten gegen Feuer 
v e r s i ch e r t werden, und ist zu diesem Zweck der Werth 
des Objects auf dem Anmeldebogen anzngeben.

$ 11. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis 
zum 29. August Abends <i Aljr in den angewiesenen 
Räumlichkeiten verbleiben und werden nur gegen 
Herausgabe der Empfangsbescheinigung ausgehändigt. 
Gegenstände der Hausindustrie weiden erst am 
Morgen des 30. An g nil ausgereicht.

§ 12. Die R ä u m u n g des Ausstelluugsplatzes 
muß bis zum Abend des зо. Augusts erfolgt sein. Alle 
durch Transport, Wegräumung 2C. der Ausstellungsgegen­
stände verursachten Koste» trägt der Aussteller.

§ 13. Alle auf der Ausstellung z n verkaufen­
den G е g e n st ä n d е, mit Ausnahme derjenigen des 
Hausfleißes, werden mit einem, vom Comité auszureichen- 
deu Zettel als verkäuflich bezeichnet und fällt nach statt­
gehabtem Verkauf der Ausstelluugscasse eine Abgabe von
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2 % der Kaufsumme zu; für verkaufte Dreschqarnituren 
ist eine Abgabe oon Va % ber ft a uff uni nie zu entrichten. Haus- 
fleißgegenstäilde sind beim Berkans von jeder Abgabe befreit.

§ 14. Der Verkauf von Thiereu und Gegenständen 
muß sofort im Bureau angemeldet werden, bei gleichzeitiger 
Entrichnuig der Verkanssprocente; auch übernimmt das 
Comité bei festgesetzten Preisen die Verkaufsvermittelniig. 
Nur ein von Comité durch Anschlag bekannt gemachter 
Verkauf hat Gültigkeit.

§ ir>. Laut Beschluß der Generalversammlung ist die 
Direction des Vereins ermächtigt worden auf der 1894 
ftattfiudeuden Ausstellung bis 1000 Nbl. zum Ankauf 
von Zuchtvieh zu verwenden und dasselbe dann 
öffentlich zu versteigern. Durch dieses Verfahren will der 
Verein 1) durch die Aussicht auf sicheren Absatz die Züchter 
veranlassen die Nachkommen guter und edler Thiere rationell 
zu erziehen und auszustellcu, 2) den Besitzern von 
Vieh den leichten und möglichst billigen Erwerb 
guter Zuchtthiere ermöglichen, wobei ihnen das Urtheil 
erfahrener und sachkundiger Männer zu Gebote steht.

II. Regeln für die Prämiirung.

. Die Prämiirung findet durch das Comité gemäß 
den Protocollen der vom Verein gewählten Preisrichter­
Commission statt.

I. Thierschau.
Л. Wferde.

§ 1. Importirte Pferde sind von der Con» 
cnrreuz ausgeschlossen und erhalten außer der Concurrent 
Anerkennungen. Für importirt gelten alle nicht im Reiche 
geborenen Thiere.
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H 2. Es gelangen nur Pferde zur Concurrenz, die 
ü b e r 3 I a h r e alt sind. Stuten dürfen nicht 
älter als 12 Jah r e sein.

§ :k. Die concurrirenden Pferde werden in Clas­
sen eingetheilt, innerhalb welcher bei Vorhandensein 
genügender Concurrenz nachstehende Preise zur Vertheiluug 

gelangen.

I. Edle Pferde, nicht weniger als 2 Arschin hoch, 

a) Neinblütige.
1. R eits chla g. H e n g st e : I. Preis große silb. 

Medaille des Vereins, II. Preis bioiic. Med. d. V., 
111. Preis Anerkennung.

Stuten: 1. Preis, kl. silb. Med. d. V., II. Preis 
bronc. Med. d. V-, III. Preis Anerkennung.

2. F a h r schla g. Hengste: dieselben Preise wie 
unter 1.

(Stuten: dieselben Preise wie unter 1.

b) Halbblutpferde.
1. R e i t s chlag. Hengste: 1. Preis kl. silb Med. 

d. V-, II. Preis brouc. Med. d. V., III. Preis An­

erkennung.
Stuten: dieselben Preise wie Hengste.

2. F a h r s ch l a g. Hengste : dieselben Preise wie 
unter 1.

Stuten: dieselben Preise wie unter 1.

II. Arbeitspferde, im bäuerlichen Besitz: nicht 
unter 1 Arsch. 15 Wersch., sonst nicht unter 2 Arsch, hoch.

a) Schwerer Schlag.
H e n g st e: I. Preis kl. silb. Med. d. V., II. Preis 

bronc. Med. d. V-, ILL Preis Anerkennung.
Stute n : dieselben Preise wie für Hengste.
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b) Leichter Schlag.

H c n g ft e : Preise wie unter a) schwerer Schlag.
Stuten: dasselbe.
§ 1. Die Begutachtung der concurrireudeu 

Pferde findet durch zwei vom Lerein gewählte Comiuis- 
fioneii von je 2 Gliedern statt, von denen eine die edlen, 
die andere die Arbeitspferde zu beurtheilen hat. Falls 
die Preisrichter sich nicht einigen, tritt ein für jede Com­
mission vom Verein gewählter Obmann ein, woraus ein 
Beschluß nach Stimmenmehrheit gefaßt wird.

Reichsgestutwescu.
Die Hauptverwaltung des R e i ch s g e st ü t w e « 

sens hat für die diesjährige Augustausstellung folgende 
P r ä in i e и ansgesetzt.

I. Für Arbeitspferde im bäuerlichen
B e si tz :

a. für Hengste und Stuten von 4—6 Jahren 200 Pbl. ;
b. für Jährlinge, geboren 1893, beiderlei Geschlechts 

300 Rbl.

II. Für Arbeitspferde im Besitz von P e r s о - 
neu aller Stände:

2 silb. Medaillen, 4 bronc. Medaillen, 5 Anerken­
nungsschreiben.

Prämiirun g s r e g eln de s R e i ch s gestütwe sens.

ad. I. 1) Jährlinge, die prämiirt werden sollen, 
dürfen nicht schon ein Mal prämiirt sein.

2) Jährlinge, die prämiirt werden sollen, dürfen 
nicht beschlagen sein.

ad. II. Pferde, die prämiirt werden sollen, die nicht 
Bauern gehören, müssen wenigstens 2 Arschin hoch sein.
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P e i s r i cht e r des Neichsgesliinvesciis Cvll. Rath 
Bruuns, N. von Essen-Caster und Graf Pahlen.

B. Kindviek.

tz 5. Impor t i r te Kühe nnd impvrtirtes Inn g­
v i e h sind von der Conenrrenz ausgeschlossen. Jmportirte 
Bullen concurriren um Kopfprämien uur unter sich (vide 
§ 7 V.) oder in Zuchteolleetionen (vide §7 1. mib II.) 
Für importirt gelten alle nicht im Reich geborenen Thiere.

§ «. Jedes Thier, das als reinblütig concurriren 
soll, muß ein A t t e st a t seines Züchters haben, durch 
welches seine Reinblütigkeit beglaubigt ist. In diesem 
Attestat muß das Zeichen angegeben sein, mit welchem das 
Thier gezeichnet ist.

§ 7. Behufs Prämi i r uu g wird das Rindvieh 
in Classen eiugetheilt, innerhalb welcher bei entsprechender 
Coucurreuz nachstehende Preise zur Bertheilung gelangen:

I. Milchvieh großen Schlages, rein­
blütige Ostfriesen.

a) Bulle u im Alter von nicht unter 20 Monaten.

1. Preis gr. silb. Medaille und 100 Rb!., II. Preis 
kl. silb. Med. und 50 Rbl., III. Preis bronc. Medaille 
und 25 Rbl.

Ы Kühe vom 1—10 Kalbe, Preise gleich den Bnllen.

c) Zuchten, bestehend aus mindestens 4 Kühen 
eigener Zucht des Ausstellers und einem Stier im Alter 
von mehr als 20 Monaten.

I. Preis gr. silb. Med. und 20 Rbl. pro Haupt, in 
Summa jedoch nicht mehr als 150 Rbl; II. Preis kl. 
silb. Med. und 10 Rbl. pro Haupt, in Summa jedod) nicht 
mehr als 75 Rbl.; III. Preis bronc. Med. und 5 Rbl. 
pro Haupt, in Summa jedoch nicht mehr als 40 Rbl.
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A ii merk u n g. Stammt der Stier aus der eigenen 
Zucht des Ausstellers, so wird die Prämie um 50 Rbl. 
erhöht.

II. Milchvieh kleinen Schlages, rein­
blütige Angler.

Ganz dieseben Abtheilnngen, Bestimmnngen nnd Preise 
wie sub I.

III. Collection en r einblütiger Stärken 
nicht jünger als 1'/« Jahr und nicht weniger als 5 Hanpt 
großen und kleinen Schlages:

I. Preis gr. silb. Med. und 15 Rbl. pro Hanpt, in 
Summa jedoch nicht mehr als 100 Rbl., II. Preis kl. 
silb. Med. und 50 Rbl, III. Preis bronc. Med. und 
25 Rbl.

IV. Collection en reinblütiger Kälber 
nicht weniger als 8 Haupt großen nnd kleinen Schlages:

I. Preis kl. silb. Med. nnd 5 Rbl. pro Haupt, in 
Summa jedoch nicht mehr als 75 Rbl.; II. Preis bronc. 
Medaille und 3 Rbl. pro Haupt, in Summa jedoch nicht 
mehr als 50 Rbl.; III. Preis Anerkennung.

V. Importirtе r e i n b I и t i g e Bullen 
großen nnd kleinen Schlages, mindesteus 20 Monate alt.

I. Preis 100 Rbl., 11. Preis 50 Rbl., III. Preis 
25 Rbl.

VI. Milchvieh, Halbblut; Kreuzung edler 
Raren sind ausgeschlossen. Es werden nur Collertionen 
von Kühen und tragenden Stärken, mindestens 10 Haupt 
groß, piämiirt.

I. Preis kl. silb. Medaille und 50 Rbl., II. Preis 
bronc. Medaille und 25 Rbl., III. Preis Anerkennung 
und 10 Rbl.
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VIL ^einblütiges M ilchvieh in b ii u e r» 
1 i dj e ni Besitz, nachweisbar ans reinblütigen preisge­
krönten Heeiden stammend.

a) Bullen, Alter nicht unter 20 Monaten.
I. Preis 30 Nbl. dem Besitzer und die kl. silb. Med. 

dem Züchter. II. Preis 20 Rbl. dem Besitzer und die 
bronc. Medaille dem Züchter. III. Preis 10 Nbl. dem 
Besitzer und eine Anerkennung dem Züchter.

b) Kühe vom 1.—10. Kalb dieselben Preise wie 
den Bullen.

VIIL Veredeltes Milchvieh in bäuer­
liche m Besitz.

a) Bullen, Alter nicht unter 20 Monaten.
I. Preis 15 Rbl., 11. Preis 10 Rbl., 111. Preis 

5 Rubel.

b) Kühe vom 1. bis zum 10. Kalbe.
I. Preis 15 Rbl., 11. Preis 12 Nbl., 111. Preis 

10 Rbl , IV. Preis 8 Rbl., V Preis 5 Rbl.

(!) Collectioиeu von mindestens 3 Haupt.
I. Preis 25 Rbl., II. Preis 15 Rbl., 111. Preis 

10 Rubel.
A n tn erku n g. Derjenige bäuerliche Aussteller, der 

einen mit dem I. Preise in Classe VII. und VIIL prä- 
miirten Bullen in gntgehaltenem Zustande zur Ausstellung 
wieder vvrstellt, erhält, falls der Bulle nicht über 5 Jahr 
alt ist, 25 Rbl.

IX. Landvieh im bäuerlichen Besitz.
Es werden nur Kühe im Alter vorn 1. bis zum 10. 

Kalbe prämiirt.
I. Preis 12 Rbl., II. Preis 10 Rbl., III. Preis 

8 Rbl., IV. Preis 5 Rbl., V. Preis 3 Rbl.
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H s. Die B e nuta ch t u 11 g des conciirrirenben Rind­
viehs findet buret) brei vom Verein gewählte Preisrichter­
Comissionen von je 2 Gliebern statt. Im Fall von Meinungs- 
verschiebenheiten innerhalb einer Comission tritt ein vom 
Verein für jebe Commission besonbers gewählter Obmann 
ein, worauf der Beschluß und) Stimmenmehrheit erfolgt.

§ ". Der „Er st e n" Commission liegt bie Begut­
achtung in ber I. Classe ob, ber „Zweite n" in ber 
IL, VI. ii. VII ; ber „Dritte n" in ber VIII. u. XI. 
Classe. Für bie Beurtheilnng ber in ber IIL, IV. u. V. 
Classe gemeinsam concurrirenber Thiere resp. Colleetionen 
großen uiib kleinen Schlages, treten bie erste u n b 
zweite Commission unter Leitung bes Präsidenten resp. 
Vieepräsibenten bes Vereins zusammen. Sofern jebvd) um 
einen Preis nur Thiere großen ober nnr kleinen Schlages 
concurriren. cntscheibet bie „Erste" Commission resp. 
„Zweite" Commission allein.

C. Schweine.

§ io. Jmportirte Schweine können nicht 
prämiirt werben, erhalten vielmehr nur außer àîoukurreuz 
Auerkenuuugen.

§ 11. Zur Vertheilung gelangen folgenbe Preise 

a) Eber: I. Preis kl. silb. Meb., II. Preis brvnc. 
Med., III. Preis Anerkennung.

b) San e n : biefelbcn Preise wie ben Ebern.
c) Z n d) t e n : I. Preis gr. silb. Meb., II. Preis 

kl. silb. Med., III. Preis bronc. Meb.

§ 12. Die C o in mis sio n besteht ans zwei vom 
Verein gewählten Preisrichtern, zu benen im Falle von 
Meinnngsverschiebenheiten ein vom Verein gewählter 
Obmann tritt, worauf Stimmenmehrheit cntscheibet.
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I). Schaafe.
§ 18. Jmportirte Sch a afe können nicht 

prämiirt werden, erhalten vielmehr nur außer Konkurrenz 
Anerkennungen.

§ 14. Zur Verlheilnng gelangen folgende Preise

a) Wolls ch a afe:
1. Böcke: I. Preis bronc. Med., II Preis An­

erkennung.
2. M u t t e r s ch a a f e : Dieselben Preise wie Böcke.

b) F l e i s ch s ch a a f e:
Böcke: dieselben Preise wie sub a.
M u t t e r s ch a a s e: dieselben Preise wie sub a.
§ 15. Die Commission besteht ans 2 vom Verein 

gewählten Preisrichtern, denen im Falle der Meinungs­
verschiedenheit ein vom Verein gewählter Cbuiaiui bei- 
trilt, worauf ein Beschluß durch Stimmenmehrheit gefaßt 
wird.

111. Hausfleißabtheilung.

Tie Abtheilung für Textilindustrie und Knnstgewerbe 
zerfällt in:

1. Gewerbliche Leistungen.
2. Bäuerliche „
3. Dilettanten- „
4. Schüler- „

I. Weben:

a) Wollenstoffe, Lein, Baumvolle rc.
b) Tücher, Teppiche, Decken, Schürzen re.
c) Renaissance resp. Imitationen.
d) Schulcollektionen.
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II. Nadel-Arbeiten.

a) Wäsche.
b) Flickarbeit und Stopfen.
c) Kunststickerei.
d) Schneidern und Corsets.
e) Putz- resp. auch Blumenmacheu.
f) Schülercollektionen.
Preise: Ehrenpreise, Diplom, Anerkennung.
1. a) Silberne Medaille für vollwiegende Leistung; 

b) dito als Aufmunterung mit specieller Motiviruug für 

den Fall.
II. Bronze Medaille, a) Für gute Leistung; b) 

wie oben.
III. Anerkennung, a) Leistung; b) Aufmunterung.

1. 2. 3. 4. III. Tricotage.

a) Strickarbeiten.
b) Flechtwerk, Knüpfarbeit, Rahmenarbeiten rc.
c) Modearbeiten.

1. 2. 3. 4. IV. K u nst gewerb e.

a) Malerarbeiten mit) Zeichnen.
b) Bildnerei.
c) Schnitzerei.
d) Getriebene Metalle.
e) Lederarbeiten.
f) Stiche, Photographien rc.
g) Modearbeiten.

1.2.3.4. V. P h a n t a s i e a r b e i t e n.




